
Sitzung des Gemeinderates

Sitzungstermin: Dienstag, 20.11.2018, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Rathaus Sitzungssaal groß RL023, Belforter Platz 1, 71229 Leonberg

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des 
Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten 
Sonderzuschusses

2 TAKKI (Tagespflege für Kleinkinder im Landkreis Böblingen) - Erhöhung 
der laufenden Geldleistungen, Einführung von TAKKI Plus und 
Teilnahme am Konzept Inklusive Kindertagespflege

3 Bebauungsplan "Ob der Oberen Burghalde - KiTa Nord" mit Satzung 
über örtliche Bauvorschriften sowie Änderung des Flächennutzungsplans 
im Parallelverfahren; Planbereich 02.09-5 in Leonberg
- Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf
- Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung
- Beschluss zur Auslegung
- Information zur Parkbucht außerhalb des Plangebiets

4 14. Änderung des Flächennutzungsplans "Ob der Oberen Burghalde - 
KiTa Nord" in Leonberg (Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB)
- Ergebnis der Frühzeitigen Beteiligung
- Beschluss des Entwurfs der 14. Flächennutzungsplan-Teiländerung
- Auslegungsbeschluss

5 August-Lämmle-Schule - Neubau Mensa,
Vergabe der Gewerke: Garten- und Landschaftsbauarbeiten, 
vorgehängte hinterlüftete Holzfassade, Dachabdichtung- und 
Dachbegrünungsarbeiten, Elektro- und Lüftungsarbeiten

6 Interfraktioneller Antrag "Unterer Schützenrain"
- weiteres Vorgehen

7 Errichtung von zwei Wohngebäuden in der Riedstraße 9+11 in Leonberg 
mit Verbesserung der Parkplatzsituation
Abrechnung der Baumaßnahme

8 Stufenkonzept zur Neustrukturierung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) in Leonberg
- verlässliche S-Bahn-Zubringerverkehre auf den Linien 651 und 631/632
- abendliche Anbindung des Kinos 
- Anbindung von Stadthalle und Rathaus, Erschließung von 
Gewerbegebiet Leo-West und Haldengebiet
- Erhalt der Linie 747 
- Neustrukturierung der Linie 631/632



9 Luftreinhalteplanung Leonberg: Masterplan "Nachhaltige Mobilität aus 
dem Sofortprogramm "Saubere Luft in der Stadt 2017 - 2020"- 
Förderabschnitt E-Mobilität - Festlegung des weiteren Vorgehens und 
Projektbeschluss

10 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise 2018 mit Ausführung in 2019

11 Sanierung des Hauptsammlers

12 Kalkulation Abwassergebühren 2019 - zentrale Abwasserbeseitigung
a) Kalkulation 2019
b) Kenntnisnahme der Kalkulationsgrundlage 2019

13 Abwasserbeseitigung - Schlammbehandlung auf der Kläranlage Mittleres 
Glemstal

Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, 
Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost 
(Klärschlammverordnung - AbfKlärV) - Novellierung -
und der sich daraus ergebenden Aufgabenstellung zur 
Phosphorrückgewinnung.

14 Kultur- und Nutzungsplan 2019

15 Finanzbericht zum 30.09.2018

16 Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH
Übertragungsvertrag Grundstück und Gebäude Begegnungsstätte 
Sonnenschein, Schlegelstraße 19, Leonberg

17 Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Stadtwerke 
Leonberg

18 Ausgliederung des Bäderbetriebs in den Eigenbetrieb Stadtwerke 
Leonberg

19 LEO Energie GmbH & Co. KG und LEO Energie Verwaltungs GmbH
- Wirtschaftsplan 2019
- Bestellung eines Jahresabschlussprüfers



2018/249
öffentlich

Dezernat B
Beteiligungsmanagement
 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.11.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 20.11.2018 Ö

Breitbandversorgung - Vergabe Masterplan

Beschlussvorschlag

1. Gemäß Beschluss vom 19. Juni 2018 (DS 2018/106-001) erfolgt die Finanzierung des 
Masterplans Breitbandversorgung über eine Einlage der Stadtwerke in der 
Kapitalrücklage der LEO Energie GmbH & Co. KG. Der Gemeinderat beschließt 
infolgedessen, die Zahlung in Höhe von 102.000 EUR in die Allgemeine Rücklage an den 
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg zur Erhöhung der Einlage an die LEO Energie GmbH 
& Co. KG. 

2. Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 102.000 EUR 
zu. Die Finanzierung erfolgt aus dem im Teilergebnishaushalt 06 Planen, Bauen, Natur 
und Umwelt unter Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen 
veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 120.000 EUR.

3. Der Gemeinderat erteilt dem Vertreter der Stadt Leonberg in der 
Gesellschafterversammlung der LEO Energie GmbH & Co. KG das Mandat, in der 
Gesellschafterversammlung wie folgt abzustimmen:

Der Auftrag für die Erstellung des Masterplans für die Breitbandversorgung gemäß dem vor-
liegenden Angebot und auf Basis der ausgeschriebenen Aufgabenstellung wird an
________________________________________ vergeben.  

Zur Finanzierung des Masterplans beträgt die Einlage der Stadtwerke Leonberg 102.000 
EUR, die Einlage der Netze BW GmbH beträgt 98.000 EUR. Die Zahlungen an die LEO 
Energie GmbH & Co. KG sind nach Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung 
zu leisten.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Die LEO Energie GmbH & Co. KG hat gemäß Gesellschafterbeschluss vom 27.07./10.08. 
2018 sämtliche Aufgaben zur Bereitstellung eines Masterplans Breitband übernommen. 
Nach der entsprechenden Angebotseinholung ist nun der Auftrag für die Erstellung des Mas-
terplans zu vergeben. Des Weiteren ist die Zahlung in die Allgemeine Rücklage des Eigen-
betriebs Stadtwerke Leonberg zur Erhöhung der Einlage in die LEO Energie GmbH & Co. 
KG. zu beschließen. 
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Ziele der Maßnahme

Zahlung in die Allgemeine Rücklage des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg zur Erhöhung 
der Einlage in die LEO Energie GmbH & Co. KG.  und Vergabe des Auftrags für die Erstel-
lung des Masterplans für die Breitbandversorgung und zeitnahe Erstellung des Masterplans.
 

Sachverhalt/Sachstand

In der Gesellschafterversammlung der LEO Energie GmbH & Co. KG vom 27.07./10.08.2018 
wurde gemäß Mandatserteilung durch den Gemeinderat der Stadt Leonberg vom 24.07.2018 
beschlossen, dass die LEO Energie GmbH & Co. KG sämtliche Aufgaben zur Bereitstellung 
eines Masterplans Breitband übernimmt und die Geschäftsführung beauftragt wird, qualifi-
zierte Angebote zur Erstellung des Masterplans Breitband einzuholen.

Die Geschäftsführung hat daraufhin eine Aufgabenstellung für die Erstellung des Master-
plans erarbeitet, die Grundlage für die Angebotserstellung der Bieterfirmen war. In die For-
mulierung der Aufgaben waren neben der Geschäftsführung die Agenda-Gruppe Glasfaser 
aus Leonberg und Fachleute des VKU eingebunden.

Nach eingehender Prüfung geeigneter Dienstleister und unter Einholung von Referenzen 
und Empfehlungen wurden folgende Firmen zu Angebotsabgabe aufgefordert.

 MRK Media AG, Zettachring 8a, 70567 Stuttgart 
 RBS wave GmbH, Mittlerer Pfad 2-4, 70499 Stuttgart 
 Rala NGN Germany GmbH, Grafenberger Str. 24, 63110 Rodgau 

Nach Prüfung der Angebote erschienen der Geschäftsführung die Angebote der Firmen 
MRK Media AG und RBS wave GmbH als besonders geeignet und wurden von den Anbie-
tern im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 07.11.2018 vorgestellt.

Um den Auftrag ohne Zeitverzögerung vergeben zu können, wurde unmittelbar im Anschluss 
an die Aufsichtsratssitzung eine Gesellschafterversammlung durchgeführt und die Vergabe 
vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung des Gemeinderats der Stadt Leonberg 
beschlossen.

Die LEO Energie GmbH & Co. KG ist eine mittelbare Beteiligung der Stadt Leonberg. Zur Fi-
nanzierung des Masterplans wird die Beteiligung des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg an 
der LEO Energie GmbH & Co. KG entsprechend des Gesellschafteranteils (51 %) um 
102.000 EUR erhöht. Hierfür zahlt die Stadt Leonberg zunächst 102.000 EUR in die Allge-
meine Rücklage des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg zur Weiterleitung an die LEO Ener-
gie GmbH & Co. KG ein.

Die Netze BW GmbH zahlt entsprechend ihrem Gesellschafteranteil (49 %) 98.000 EUR an 
die LEO Energie GmbH & Co. KG.

Weiteres Vorgehen

Mit der nachträglichen Mandatserteilung für den Vertreter der Stadt Leonberg in der Gesell-
schafterversammlung der LEO Energie GmbH & Co. KG kann die Auftragsvergabe erfolgen.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Ohne Gesellschafterbeschluss kann die Aufgabe von der LEO Energie GmbH & Co. KG 
nicht ausgeführt werden.
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Finanzierung

Die Zahlung in die Allgemeine Rücklage des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg GmbH für 
die Erhöhung der Einlage in die LEO Energie GmbH & Co. KG erfolgt aus dem Haushaltsan-
satz in Höhe von 120.000 EUR im Teilhaushalt 06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt, Pro-
duktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen. Da der Erwerb und die Erhöhung von 
Beteiligungen investiv erfolgen müssen, wird die Zahlung an den Eigenbetrieb Stadtwerke 
Leonberg entgegen der Veranschlagung im Ergebnishaushalt investiv vollzogen.

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann       
Oberbürgermeister

Anlage/n

Keine
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2018/249-001
öffentlich

Geschäftsstelle Gemeinderat
 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 20.11.2018 Ö

Breitbandversorgung - Vergabe Masterplan

Beschlussempfehlung aus dem Finanz- und Verwaltungsausschuss 
vom 15.11.2018

Beschlussvorschlag

1.  Gemäß Beschluss vom 19. Juni 2018 (DS 2018/106-001) erfolgt die Finanzierung des 
Masterplans Breitbandversorgung über eine Einlage der Stadtwerke in der 
Kapitalrücklage der LEO Energie GmbH & Co. KG. Der Gemeinderat beschließt 
infolgedessen, die Zahlung in Höhe von 25.500 EUR in die Allgemeine Rücklage an den 
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg zur Erhöhung der Einlage an die LEO Energie GmbH 
& Co. KG. 

2.  Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 102.000 EUR 
zu. Wobei von dem Betrag 76.500 EURO mit einem Sperrvermerk versehen in den 
Haushalt 2019 eingestellt wird. Der Betrag steht der Leo Energie zur Verfügung. 

Zusammenfassung des Sachverhalts

Die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschuss beschlosen in der Sitzung vom 
15.11.2018 Folgendes:

Die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses e m p f e h l e n  mehrheitlich ohne 
Nein-Stimmen und einer Enthaltung dem Gemeinderat:
1.  Gemäß Beschluss vom 19. Juni 2018 (DS 2018/106-001) erfolgt die Finanzierung des 

Masterplans Breitbandversorgung über eine Einlage der Stadtwerke in der 
Kapitalrücklage der LEO Energie GmbH & Co. KG. Der Gemeinderat beschließt 
infolgedessen, die Zahlung in Höhe von 25.500 EUR in die Allgemeine Rücklage an den 
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg zur Erhöhung der Einlage an die LEO Energie GmbH 
& Co. KG. 

2.  Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 102.000 EUR 
zu. Wobei von dem Betrag 76.500 EURO mit einem Sperrvermerk versehen in den 
Haushalt 2019 eingestellt wird. Der Betrag steht der Leo Energie zur Verfügung. 

Anlage/n
Keine
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2018/155
öffentlich

Dezernat B
Sachgebiet Grundstücksverkehr

Ortschaftsverwaltung Höfingen
Kämmerei
Amt für Kultur, Erwachsenenbil-
dung, Sport und Stadtmarketing

Bezugsvorlagen:
2017/289, 2018/151

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) 26.09.2018 Ö
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 10.10.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.10.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 16.10.2018 Ö

Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des 
Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten Sonderzu-
schusses

Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

1. Der Zuschnitt des Erbbaugrundstücks wird dergestalt verändert, dass die in der Gefähr-
dungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrundstücks 
ist. In diesem Zuge erfolgt die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages mit dem Verein 
Schützengilde Höfingen e.V. über die dann neu vermessene Teilfläche des städtischen 
Grundstücks Flst. 4536/2 der Gemarkung Höfingen bis 31.12.2068. Der Verein verpflich-
tet sich zum Rückbau der Schießsportanlage auf eigene Kosten, sofern die Nutzung als 
solche dauerhaft aufgegeben wird.

 
2. Der Schützengilde Höfingen wird für den Umbau der Sportanlage inkl. des Vereinsheims 

ein erhöhter Sonderzuschuss nach § 5 (1) und (3) sowie § 5 (6) Abschnitt d) der Vereins-
förderrichtlinien der Stadt Leonberg von 308.529 EUR (50 % aus einer Investitions-sum-
me von 617.058 EUR) bewilligt.

 
 
 
Zusammenfassung des Sachverhalts
Zum Erbbaurechtsvertrag:
Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
auf die Dauer von 25 Jahren abgeschlossen worden, wodurch der Verein berechtigt war, auf 
dem Grundstück Flst. 4536 der Gemarkung Höfingen ein eingeschossiges Vereinsheim mit 
Schießanlage zu haben. Das Erbbaurecht wurde durch Beschluss des Gemeinderats aus 
dem Jahr 2000 um 50 Jahre bis zum Jahr 2050 verlängert.
 
Wegen möglicher Gefährdung durch die angrenzende Felswand durch Steinschlag soll das 
Vereinsheim umgebaut und die Schießbahnen in den Bereich außerhalb des durch Stein-
schlag gefährdeten Geländes verlegt werden.
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der Erbbau-
rechtsvertrag bis 31.12.2068 verlängert wird.
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Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Zusammen mit der Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch diesbezüglich 
geändert werden.
In diesem Zug soll der Erbbaurechtsvertrag auch dahin geändert werden, dass die in der Ge-
fährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrundstücks 
ist.
 
Zum Zuschuss:
Der Schützengilde Höfingen wurde für den Umbau der Sportanlage am 19.12.2017 ein Zu-
schuss von 50 % aus einer Investitionssumme von 412.000 EUR = 206.000 EUR bewilligt.
Nach Einschaltung eines professionellen Planers wurde ersichtlich, dass zahlreiche Anre-
gungen und Auflagen verschiedener Behörden und Verbände zusätzlich berücksichtigt wer-
den müssen. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 205.058 EUR. Der bereits bewilligte Zu-
schuss sollte daher um 102.529 EUR auf 308.529 EUR erhöht werden.

Ziele der Maßnahme

Weitere Zurverfügungstellung eines Grundstücks im Wege eines Erbbaurechts an einen örtli-
chen Verein im Rahmen der Vereinsförderung. Erhöhung des Zuschusses.

Sachverhalt/Sachstand

Zum Erbbaurechtsvertrag:

Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
über das städtische Grundstück der Gemarkung Höfingen Flst. 4536 - Scheibenberg mit 789 
a 18 m² abgeschlossen worden. Die Ausübung des Erbbaurechts war auf einen Teil des 
Grundstücks beschränkt, auf dem die Vereinsanlagen errichtet sind.
 
Dieser Vertrag wurde seinerzeit auf die Dauer von 25 Jahren geschlossen. Mit Beschluss 
des Gemeinderats vom 04.07.2000 wurde der Erbbaurechtsvertrag um 50 Jahre bis zum 
Jahr 2050 verlängert, wobei in diesem Zusammenhang das Erbbaurecht auf die tatsächlich 
benötigte Teilfläche – das neu vermessene Flst. 4536/2 – beschränkt wurde.
 
Das Vereinsheim und die Schießanlagen liegen direkt unter einer porösen und fragilen Fels-
wand im Glemstal. Im Februar 2014 wurde durch ein von der Stadt Leonberg in Auftrag ge-
gebenes Gutachten festgestellt, dass auf dem Gelände eine erhebliche Gefährdung durch 
Steinschlag besteht. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die ideale Lösung die Verlegung 
der Schießbahnen in den Bereich, welcher außerhalb der durch Steinschlag gefährdeten Flä-
chen liegt, und ein dadurch notwendiger Umbau des Vereinsheims ist.
 
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der Erbbau-
rechtsvertrag bis 2068 läuft.
 
Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Die Einhaltung dieser Vorschrift ist zwingend notwendig; Ausnahmen sind nicht möglich. 
Der Rückbau beinhaltet auch die Beseitigung der Bodenversiegelungen. Zusammen mit der 
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Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch bezüglich dieser Rückbauverpflicht-
ung geändert werden.
 
Der Erbbaurechtsvertrag soll schließlich auch bezüglich der Fläche des Erbbaugrundstücks 
geändert werden. Dazu soll nach Abschluss aller Bauarbeiten die künftige Grenze des Erb-
baugrundstücks zur Felswand hin so festgelegt und neu vermessen werden, dass die in der 
Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrund-
stücks ist. Die Abgrenzung der Gefährdungszone ergibt sich durch den noch zu erstellenden 
Böschungswall. Ein entsprechender Lageplan wird in der Sitzung zur Verfügung gestellt. 
 
Zum Zuschuss:
Die Planänderungen und Planergänzungen verbessern das Konzept und sind nach den der-
zeitigen Kenntnissen der bautechnischen und sporttechnischen Voraussetzungen sinnvoll 
und notwendig.
Die vorliegende Kostenschätzung nach DIN 276 vom 11.04.2018 zeigt realistische Kosten 
auf von insgesamt 617.000 EUR. Die ursprüngliche Kostenaufstellung aus dem Jahr 2017 
stammte aus Schätzungen von Fachbetrieben, die sich als nicht realisierbar herausgestellt 
haben.

Bautechnisch notwendige Maßnahmen, die von den Behörden gefordert wurden:
 

o Barrierefreiheit über einen ca. 40 m langen Zugang vom Parkplatz bis zum Eingang 
der Sportanlage.

o Ausgleichsflächen, die durch die Neuversieglung notwendig sind, werden durch den 
Abriss von Altbauten auf dem Gelände geschaffen.

o Durch die Trennung der Schießstände von Luftgewehr und Kleinkaliber (teilüber-
dachter KK-Schießstand) wird der notwendige Emissionsschutz erfüllt.

o Die Versickerung des Dachflächenwassers im hinteren Grundstücksteil wird durch 
geeignete Maßnahmen ermöglicht.
 

o Durch einen Erdwall wird der gesperrte Grundstücksteil abgegrenzt.
 

o Zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften wird die Schießhalle mit schalldämmen-
den Materialien ausgekleidet.
 

o Die Brandschutzvorschriften werden durch empfohlene Maßnahmen erfüllt.
 

o Mit Hilfe eines Energieberaters wurde ein energieeffizientes Konzept erstellt.
 

o Aufgrund behördlicher Auflagen wurde ein Bepflanzungskonzept erarbeitet.
 

o Anstatt einer Heizung mit Wärmepumpe wird eine Fußbodenheizung eingebaut.
 

o Von der geplanten Wärmepumpenheizung mit vergrabenen Kollektor-Rohren wurde 
von Fachleuten dringend abgeraten, da mit einem kontaminierten Untergrund zu 
rechnen ist und bei entsprechenden Maßnahmen mit einer zusätzlichen Kostenstei-
gerung zu rechnen ist.
 

o Durch die beschriebenen Maßnahmen erhöhen sich die Kosten in den Bereichen Sa-
nitär, Heizungs- und Elektrokosten um circa 74.000 EUR.

 

Sporttechnisch notwendige Maßnahmen, die von Verbänden empfohlen bzw. gefordert wur-
den:
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o Der WLSB hat Anfang 2018 dringend empfohlen, anstatt der geplanten Kalthalle eine 
Warmhalle zu erstellen, um einen zukunftsfähigen Schießbetrieb durchführen zu kön-
nen. Hierzu muss die Halle auf 16 Grad geheizt werden. 
Für die Gymnastik-gruppen muss auf 20 Grad geheizt werden. Von einer Beheizung 
einer nicht isolierten Halle hat der Energieberater dringend abgeraten.
Die Mehrkosten durch den Bau einer Warmhalle betragen circa 177.000 EUR. Außer-
dem erhöhen sich die Baunebenkosten um circa 15.000 EUR.
 

o Der Schießsportverband hat angeregt, die Halle so zu gestalten, dass Gymnastik be-
trieben werden kann. Jede bekannte Sportentwicklungsplanung empfiehlt aufgrund 
der demografischen Entwicklung die Schaffung solcher Räume. Für die Gymnastik-
halle wird ein Sportboden benötigt. 
 

o Es wird, um neue Mitglieder zu gewinnen, eine Bogenschießanlage eingebaut.

Weiteres Vorgehen

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Notarieller Abschluss des Nachtrags zum Erbbaurechtsvertrag.
 
Zum Zuschuss:
Die für 2018 eingeplanten Mittel über 206.000 EUR werden nicht vollständig abgerufen. Der 
Verein wird in 2018 noch 40.000 EUR abrufen. Im Haushalt 2019 werden 268.529 EUR als 
Sonderzuschuss für die Schützengilde Höfingen zur Verfügung gestellt.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Der Erbbaurechtsvertrag wird nicht bis 2068 verlängert, die Rückbauverpflichtung wird nicht 
aufgenommen.
 
Zum Zuschuss:
Die Schützengilde Höfingen erhält nur den 2017 zugesagten Zuschuss von 206.000 EUR 
und muss die notwendigen Ergänzungen und Auflagen ohne einen städtischen Zuschuss fi-
nanzieren.
 
  

Finanzierungsübersicht

Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung
     742410138201 - 78170000 2018 206.000 EUR 40.000 EUR Verzögerter Baubeginn
742410138201 - 78170000 2019 268.529 EUR Erhöhter Zuschuss

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann Ober-
bürgermeister

Anlage/n
Keine
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2018/155-001
öffentlich

Ortschaftsverwaltung Höfingen
 Bezugsvorlagen:

2017/289

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 10.10.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.10.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 16.10.2018 Ö

Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des 
Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten 
Sonderzuschusses

Beschlussempfehlung aus dem Ortschaftsrat Höfingen

Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

Die Beratung der Vorlage wird zurückgestellt.

Sachverhalt

In seiner Sitzung vom.26.09.2018 empfiehlt der Ortschaftrat Höfingen dem Gemeinderat und 
seinen Ausschüssen einstimmig obigen Beschlussvorschlag.

Die Ortschaftsräte empfehlen einstimmig die Beschlussfassung in die nächste Gremienrunde 
zu vertagen, da er noch Klärungsbedarf bezüglich der einzelnen Kostenpositionen sieht. 
Weiter empfiehlt der Ortschafsrat Höfingen eine Gegenüberstellung der einzelnen 
Kostenpositionen, differenziert nach bautechnischen Auflagen und sporttechnischen 
Maßnahmen.

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

Keine
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2018/155-002
öffentlich

Dezernat A
Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und 
Stadtmarketing
 

Ortschaftsverwaltung Höfingen
Kämmerei
Sachgebiet Grundstücksverkehr

Bezugsvorlagen:
2017/289

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) 24.10.2018 Ö
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 14.11.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.11.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 20.11.2018 Ö

Schützengilde Höfingen e.V. - Verlängerung und Anpassung des 
Erbbaurechtsvertrags sowie Erhöhung des gewährten 
Sonderzuschusses

Beschlussvorschlag

1. Der Zuschnitt des Erbbaugrundstücks wird dergestalt verändert, dass die in der 
Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des 
Erbbaugrundstücks ist. In diesem Zuge erfolgt die Verlängerung des 
Erbbaurechtsvertrages mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. über die dann neu 
vermessene Teilfläche des städtischen Grundstücks Flst. 4536/2 der Gemarkung 
Höfingen bis 31.12.2068. Der Verein verpflichtet sich zum Rückbau der 
Schießsportanlage auf eigene Kosten, sofern die Nutzung als solche dauerhaft 
aufgegeben wird.

 
2. Der Schützengilde Höfingen wird für den Umbau der Sportanlage inkl. des Vereinsheims 

ein erhöhter Sonderzuschuss nach § 5 (1) und (3) sowie § 5 (6) Abschnitt d) der 
Vereinsförderrichtlinien der Stadt Leonberg von 308.529 EUR (50 % aus einer 
Investitionssumme von 617.058 EUR) bewilligt.

 
 

Zusammenfassung des Sachverhalts
Zum Erbbaurechtsvertrag:
Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
auf die Dauer von 25 Jahren abgeschlossen worden, wodurch der Verein berechtigt war, auf 
dem Grundstück Flst. 4536 der Gemarkung Höfingen ein eingeschossiges Vereinsheim mit 
Schießanlage zu haben. Das Erbbaurecht wurde durch Beschluss des Gemeinderats aus 
dem Jahr 2000 um 50 Jahre bis zum Jahr 2050 verlängert.
 
Wegen möglicher Gefährdung durch die angrenzende Felswand durch Steinschlag soll das 
Vereinsheim umgebaut und die Schießbahnen in den Bereich außerhalb des durch 
Steinschlag gefährdeten Geländes verlegt werden.
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der 
Erbbaurechtsvertrag bis 31.12.2068 verlängert wird.
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Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Zusammen mit der Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch diesbezüglich 
geändert werden.
In diesem Zug soll der Erbbaurechtsvertrag auch dahin geändert werden, dass die in der 
Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des 
Erbbaugrundstücks ist.
 
Zum Zuschuss:
Der Schützengilde Höfingen wurde für den Umbau der Sportanlage am 19.12.2017 ein 
Zuschuss von 50 % aus einer Investitionssumme von 412.000 EUR = 206.000 EUR bewilligt.
Nach Einschaltung eines professionellen Planers wurde ersichtlich, dass zahlreiche 
Anregungen und Auflagen verschiedener Behörden und Verbände zusätzlich berücksichtigt 
werden müssen. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 205.058 EUR. Der bereits bewilligte 
Zuschuss sollte daher um 102.529 EUR auf 308.529 EUR erhöht werden.

Ziele der Maßnahme

Weitere Zurverfügungstellung eines Grundstücks im Wege eines Erbbaurechts an einen 
örtlichen Verein im Rahmen der Vereinsförderung. Erhöhung des Zuschusses.

Sachverhalt/Sachstand

Zum Erbbaurechtsvertrag:

Mit dem Verein Schützengilde Höfingen e.V. ist am 29. Mai 1974 ein Erbbaurechtsvertrag 
über das städtische Grundstück der Gemarkung Höfingen Flst. 4536 - Scheibenberg mit 789 
a 18 m² abgeschlossen worden. Die Ausübung des Erbbaurechts war auf einen Teil des 
Grundstücks beschränkt, auf dem die Vereinsanlagen errichtet sind.
 
Dieser Vertrag wurde seinerzeit auf die Dauer von 25 Jahren geschlossen. Mit Beschluss 
des Gemeinderats vom 04.07.2000 wurde der Erbbaurechtsvertrag um 50 Jahre bis zum 
Jahr 2050 verlängert, wobei in diesem Zusammenhang das Erbbaurecht auf die tatsächlich 
benötigte Teilfläche – das neu vermessene Flst. 4536/2 – beschränkt wurde.
 
Das Vereinsheim und die Schießanlagen liegen direkt unter einer porösen und fragilen 
Felswand im Glemstal. Im Februar 2014 wurde durch ein von der Stadt Leonberg in Auftrag 
gegebenes Gutachten festgestellt, dass auf dem Gelände eine erhebliche Gefährdung durch 
Steinschlag besteht. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die ideale Lösung die Verlegung 
der Schießbahnen in den Bereich, welcher außerhalb der durch Steinschlag gefährdeten 
Flächen liegt, und ein dadurch notwendiger Umbau des Vereinsheims ist.
 
Mit Schreiben vom 20. Juni 2018 teilte der Verein mit, dass die Bank zur Finanzierung des 
Bauvorhabens die Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages um weitere 50 Jahre sowie die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft der Stadt Leonberg benötigt. Seitens der Verwaltung 
wird diese Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags ab 2018 gesehen, so dass der 
Erbbaurechtsvertrag bis 2068 läuft.
 
Vom Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde bezüglich dieses Bauvorhabens darauf 
hingewiesen, dass gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 der Bauherr (also der Verein) eine Verpflicht-
ungserklärung abzugeben hat, dass das Vorhaben (der derzeit projektierte Um- und Anbau) 
nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung (des Schießbetriebs) wieder zu beseitigen 
ist. Die Einhaltung dieser Vorschrift ist zwingend notwendig; Ausnahmen sind nicht möglich. 
Der Rückbau beinhaltet auch die Beseitigung der Bodenversiegelungen. Zusammen mit der 
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Verlängerung soll der Erbbaurechtsvertrag daher auch bezüglich dieser Rückbauverpflicht-
ung geändert werden.
 
Der Erbbaurechtsvertrag soll schließlich auch bezüglich der Fläche des Erbbaugrundstücks 
geändert werden. Dazu soll nach Abschluss aller Bauarbeiten die künftige Grenze des 
Erbbaugrundstücks zur Felswand hin so festgelegt und neu vermessen werden, dass die in 
der Gefährdungszone des Hangs liegende Fläche nicht mehr Bestandteil des Erbbaugrund-
stücks ist. Die Abgrenzung der Gefährdungszone ergibt sich durch den noch zu erstellenden 
Böschungswall. Ein entsprechender Lageplan wird in der Sitzung zur Verfügung gestellt. 
 
Zum Zuschuss:
Die Planänderungen und Planergänzungen verbessern das Konzept und sind nach den 
derzeitigen Kenntnissen der bautechnischen und sporttechnischen Voraussetzungen 
sinnvoll.
Die vorliegende Kostenschätzung nach DIN 276 vom 11.04.2018 zeigt realistische Kosten 
von insgesamt 617.000 EUR auf. Die ursprüngliche Kostenaufstellung aus dem Jahr 2017 
stammte aus Schätzungen von Fachbetrieben, die sich als nicht realisierbar herausgestellt 
haben. Hier wurde von Gesamtkosten in Höhe von 426.000 € ausgegangen. (Anmerkung: 
Die geplanten Eigenleistungen des Vereins in Höhe von rund 14.000 € wurden von den 
bezuschussbaren Kosten abgezogen. So kommt die Summe von 412.000 € zustande.)
 
Schon in den früheren Planungen im Jahr 2017 wurden bautechnisch notwendige 
Maßnahmen, die von den Behörden gefordert wurden, mit einbezogen. Dies umfasst

 Barrierefreier Zugang vom Parkplatz bis zum Eingang der Sportanlage
 Schaffung von Ausgleichsflächen, die durch die Neuversieglung notwendig sind, 

durch den Abriss von Altbauten auf dem Gelände
 Emissionschutz durch Trennung der Schießstände von Luftgewehr und Kleinkaliber 

(teilüberdachter KK-Schießstand)
 Maßnahmen zur Versickerung des Dachflächenwassers im hinteren Grundstücksteil
 Abgrenzung des gesperrten Grundstücksteils durch einen Erdwall
 Schalldämmung der Schießhalle zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften
 Maßnahmen zum notwendigen Brandschutz
 Erstellen eines energieeffizienten Konzepts mit Hilfe eines Energieberaters
 Erarbeitung eines Bepflanzungskonzepts

 
Bautechnisch bedingte Mehrkosten im Bereich Heizung/Elektro/Sanitär:
Verändert werden mussten im Jahr 2018 die Planungen zu den technischen Anlagen 
(KG 400). Die ursprünglich geplante Heizung war mit frostsicher vergrabenen Kollektor-
Rohren angedacht, die mittels Wärmepumpe die gewonnene Wärme einem Pufferspeicher 
zuführen sollte. Aufgrund des vermutlich kontaminierten Untergrundes auf dem 
Schützengelände wurde von einer derartigen Heizung dringend abgeraten, da mit nicht 
kalkulierbaren Kosten gerechnet werden müsste. Somit kommt nur eine moderne 
Fußbodenheizung mit Luft-/Wärmepumpe in Frage, die den Raum auf 16° zum 
Schießbetrieb heizen können muss.
Die hieraus resultierenden Mehrkosten (KG 400) betragen insgesamt 74.000 €.
(Heizung: 43.000 €, Verkabelung Elektro: 16.000 €, Sanitär: 15.000 €)
 
Sporttechnisch notwendige Maßnahmen, die von Verbänden empfohlen wurden – Bau 
einer isolierten Warmhalle anstatt einer Kalthalle:
Der WLSB hat Anfang 2018 dringend empfohlen, anstatt der geplanten Kalthalle eine 
Warmhalle zu erstellen, um einen zukunftsfähigen Schießbetrieb durchführen zu können. 
Hierzu muss die Halle auf 16 Grad geheizt werden können. Da das Beheizen einer nicht 
isolierten Halle energetisch nicht sinnvoll ist, muss die Halle als isolierte Warmhalle gebaut 
werden. 
Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Bauwerk/Baukonsstruktion (KG 300) in Höhe von 
insgesamt 88.000 €.
(Rohbau: -6.000 €, Holzbau Warmhalle: 40.000 €, Dachdämmung: 46.000 €, gedämmtes Tor 
8.000 €)
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Sporttechnisch sinnvolle Maßnahmen, die von Verbänden empfohlen wurden – 
Alternative Nutzung der Schießhalle:
Da in der Schießhalle aufgrund elektronischer Treffererfassung keine Seile für die 
Zugschlitten der Zielscheiben mehr gespannt werden, möchte der Verein die Anregung des 
Sportverbandes aufgreifen und die Schießhalle außerhalb des Schießbetriebs als Fläche für 
Ausgleichsgymnasitk nutzen. Die Gymnastikabteilung hat bereits regen Zulauf mit über 20 
neuen Mitgliedern.
Bauliche Mehrkosten ergeben sich für den Einbau eines Sportbodens in Höhe von 
14.000 €.
 
Die Baunebenkosten erhöhen sich um circa 15.000 EUR.
Die Baunebenkosten wurden vom Planungsbüro neu festgesetzt, da in vielen Bereichen ein 
höherer Aufwand erforderlich ist als in der ursprünglichen Kalkulation berücksichtigt.
 
Jede bekannte Sportentwicklungsplanung empfiehlt aufgrund der demografischen 
Entwicklung die Schaffung von Gymnastik- bzw. Mehrzweckräumen. Für die flexible Nutzung 
der Anlagen und das weitere Gewinnen neuer Mitglieder bzw. das Halten der bestehenden 
Mitglieder ist diese Maßnahme als sinnvoll zu bewerten.
 
Die Schützengilde Höfingen hat, auch durch die zentrale Lage, bereits jetzt ein recht großes 
Einzugsgebiet. Aktivitäten wie Ferienkurse, Sommerbiathlon und das Anschaffen einer 
Bogenschießanlage werden die Attraktivität weiter steigern.
Auch im Hinblick auf die Rentabilität des Bauvorhabens und die Zukunftsfähigkeit des 
Vereins sind die dargestellten Maßnahmen sinnvoll. Eine weitere Steigerung der 
Mitgliederzahlen wie im Wirtschaftsplan dargestellt ist nur möglich, wenn die Anlagen so 
attraktiv und flexibel nutzbar sind wie möglich. Der Verein ist darüber hinaus auf steigende 
Mitgliederzahlen angewiesen um das für den Bau notwendige Darlehen abbezahlen zu 
können.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Kosten der aktuellen Planungen mit einem 
Zuschussbedarf von 308.529 EUR weit über den ganz zu Beginn der Überlegungen, das 
Vereinsgebäude neu zu bauen, angenommenen Baukosten bzw. dem Zuschussbedarf 
liegen. Das ursprüngliche Ziel, mit dem Verlegen des Gebäudes eine teure Sicherung des 
Hanges zu umgehen, wird somit in Frage gestellt. Allerdings ergibt sich durch den geplanten 
Bau ein deutlicher Mehrwert für den Verein (Winterschießbetrieb durch geheizte Halle, 
alternative Nutzungsmöglichkeiten), der durch eine Hangsicherung nicht erreicht werden 
kann.

Weiteres Vorgehen

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Notarieller Abschluss des Nachtrags zum Erbbaurechtsvertrag.
 
Zum Zuschuss:
Die für 2018 eingeplanten Mittel über 206.000 EUR werden nicht vollständig abgerufen. Der 
Verein wird in 2018 noch 40.000 EUR abrufen. Im Haushalt 2019 werden 268.529 EUR als 
Sonderzuschuss für die Schützengilde Höfingen zur Verfügung gestellt.
 

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Zum Erbbaurechtsvertrag:
Der Erbbaurechtsvertrag wird nicht bis 2068 verlängert, die Rückbauverpflichtung wird nicht 
aufgenommen.
 
Zum Zuschuss:
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1. Die Schützengilde Höfingen erhält nur den 2017 zugesagten Zuschuss von 206.000 EUR 
und muss die notwendigen Ergänzungen und Auflagen ohne einen städtischen Zuschuss 
finanzieren.
2. Der Beschluss über die Erhöhung des Investitionszuschusses wird zurückgestellt und die 
Verwaltung überprüft zuerst die Kosten für eine Sicherung des Hanges.
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Finanzierungsübersicht

 
  
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung

       

742410138201 - 78170000 2018 206.000 EUR 40.000 EUR Verzögerter Baubeginn
742410138201 - 78170000 2019  268.529 EUR Erhöhter Zuschuss

 
 

Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

1 Antraege-Anlage1

2 Finanzierung-Anlage2

3 Businessplan-Anlage3

4 Kostenaufstellung neu_alt_anlage 4

5 Anlage zu Kostenschätzung_Anlage 5
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